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III. 

Muster 14 - Niederschrift der Übergabeverhandlung 

Im Muster 14 sind Folgeanpassungen vorgenommen worden. Darüber 
hinaus wird mit der weiteren Überarbeitung verdeutlicht, dass es sich 
bei der Übergabe durch die Bauverwaltung (Baudurchführende Ebene) 
an den Maßnahmenträger und bei der nachfolgenden Übergabe des 
Maßnahmenträgers um unabhängig voneinander zu vollziehende 
Rechtsakte handelt. Nur für die Übergabe im Sinne des Abschnitts H 
der RBBau trifft die Bauverwaltung die Zuständigkeit und Verantwor
tung. 

Mit den beiden Zusätzen zum Muster 14 wird es dem Maßnahmenträ
ger BImA ermöglicht, auch unter Beachtung des spezifischen Proze
deres im ELM-Bundeswehr, seinerseits die Baumaßnahme an den 
MieterlNutzer bzw. das BwDLZ zu übergeben. 

Eine Verständigung und mit der Niederschrift zu dokumentierende 
Vereinbarung über die Primämachweisführung ist nur dann notwen
dig, wenn ausnahmsweise von den Regelungen dazu im Abschnitt H 2 
abgewichen werden soll. 

Ich führe hiermit die Neufassungen der BFR GBestand, des Abschnit
tes H und des Musters 14 der RBBau ein und bitte, ab sofort danach 
zu verfahren. 

Die neuen Regelungen finden bei Großen Neu-, Um- und Erweite
rungsbauten Anwendung, für die eine baufachliche Genehmigung der 
ES-Bau noch nicht vorliegt. 

Bis zur Herausgabe einer nächsten Austauschlieferung bitte ich, den 
neugefassten Abschnitt H und das Muster 14 gegen die alten Fassun
gen in den RBBau auszutauschen. 

Die BFR GBestand sind auf der Internetseite des BMVBS abrufbar. 
(http://www.bmvbs.de/DE/BauenUndWohnen/BauweseniArbeitshilfe 
nLeitfaeden U ndRichtlinieniRichtlinien/richtlinien node.html) 

Druckfassungen können in Kürze beim Bürgerservice des BMVBS 

(buergerinfo@bmvbs.bund.de) angefordert werden. 

Zertifikat seit 200g 

audit berufundfamilie 






